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Teil B: Textfestsetzungen

M 1 : 2.000

Verfahrensvermerke

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Delitzsch, hat am 28.06.2023 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 45, "Forschungs-
und Transfercampus Chemie-CTC", nach § 2, Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen, (Beschluss-Nr. 107/2023). Die
ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte im Amtsblatt der Großen Kreisstadt Delitzsch, Ausgabe
14 vom 20. Juli 2023.

Delitzsch, den                        Siegel
Dr. Manfred Wilde
Oberbürgermeister

Mit dem Beschluss Nr. 14/2024 vom 26.06.2024 erfolgte die frühzeitige Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB, mit Schreiben bzw. per E- Mail vom 04.07.2024, mit der
Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 09.08.2024.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB wurde vom 26.07.2024 bis einschließlich 26.08.2024
durch Auslage durchgeführt.

Delitzsch, den          Siegel
Dr. Manfred Wilde
Oberbürgermeister

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Delitzsch hat in seiner öffentlichen Sitzung am 18.12.2024 den Entwurf des
Bebauungsplanes Nr. 45, "Forschungs- und Transfercampus Chemie-CTC", Teilbereich Nord, in der Fassung vom 03.12.2024,
bestehend aus  Teil A: Planzeichnung mit Teil B: Textfestsetzungen beschlossen und die Begründung mit Umweltbericht
gebilligt sowie die öffentliche Auslegung bestimmt (Beschluss-Nr. ............). Die Bekanntmachung des Beschlusses erfolgte im
Amtsblatt................... vom ............................ .

Delitzsch, den                      Siegel
Dr. Manfred Wilde

       Oberbürgermeister

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Delitzsch hat am ........................... den Bebauungsplan Nr. 45, "Forschungs- und
Transfercampus Chemie-CTC", Teilbereich Nord, bestehend aus Teil A: Planzeichnung vom .................................. und Teil B:
Textfestsetzungen auf der Planzeichnung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen (Beschluss- Nr. ................................)
sowie der Begründung und dem Umweltbericht zugestimmt.

Delitzsch, den            Siegel
Dr. Manfred Wilde
Oberbürgermeister

Die Darstellung der Grenzen und Bezeichnungen der Flurstücke stimmt mit dem Liegenschaftskataster überein (Stand: vom
............................). Für die Lagegenauigkeit der Grenzdarstellung im Plan wird nicht garantiert.

Borna, den 
Landratsamt Landkreis Leipzig - Vermessungsamt                            Siegel

Die Satzung des Bebauungsplanes Nr. 45, "Forschungs- und Transfercampus Chemie-CTC", Teilbereich Nord, in der Fassung
vom ……………............. wird hiermit ausgefertigt.

Delitzsch, den               Siegel
Dr. Manfred Wilde
Oberbürgermeister

Die Erteilung der Genehmigung des Bebauungsplanes sowie die Stelle, bei der der Plan während der Dienststunden von
jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, wurden durch Veröffentlichung im
Amtsblatt der Großen Kreisstadt Delitzsch Nr. ................…..… vom …........…….. ortsüblich bekannt gemacht. Auf die
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mangeln der Abwägung sowie auf die
Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) ist
hingewiesen worden. Die Satzung ist am …………............... in Kraft getreten.

Delitzsch, den            Siegel
Dr. Manfred Wilde
Oberbürgermeister

Große Kreisstadt Delitzsch

Bearbeiter*in:

Bebauungsplan Nr. 45
"Forschungs- und Transfercampus
Chemie-CTC", Teilbereich Nord

Entwurf i.d.F. vom 03.12.2024

       Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit
       Anschreiben vom ................................... von der Auslegung benachrichtigt und zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum
        .................................. aufgefordert.

Die Benachrichtigung und Bereitstellung der Digitalen Daten wurden im Internetportal der Großen Kreisstadt Delitzsch
https://www.delitzsch.de/ und im Beteiligungsportal Sachsen
https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/sachsen/startseite veröffentlicht.

Delitzsch, den                       Siegel
Dr. Manfred Wilde
Oberbürgermeister

Die während der öffentlichen Auslegung zum Bebauungsplan fristgemäß vorgebrachten Anregungen sowie die
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange wurden von der Großen Kreisstadt Delitzsch geprüft, die berührten
öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abgewogen und entsprechend Abwägungsbeschluss
(Beschluss-   Nr. ......................................) vom ......................... berücksichtigt.

Das Ergebnis wurde den Einwendern mitgeteilt.

Delitzsch, den                    Siegel
Dr. Manfred Wilde
Oberbürgermeister

Teil A: Planzeichnung

Auftraggeber:

Planersteller:

ICL GmbH

Geprüft:     

Delitzsch

B 184

c    2024- ICL Ingenieur Consult
c    2024- Quelle: GeoSN, dl-de/by-2-0

Kartengrundlage:

03.12.2024
Gezeichnet:

Kartengrundlage:
ALKIS- Daten, Landesvermessungsamt
Sachsen, 2024 (GeoSN-offene Daten)

Bauamt/Stadtplanung

Richard-Wagner-Straße

Leipziger Straße

[entsprechend PlanZV]

3. Bauweise und Baugrenzen [§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB]

Baugrenzen [§ 23 Abs. 1 und 3 BauNVO]

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
[§ 9 Abs. 7 BauGB]

7. Sonstige Planzeichen

1. Art der baulichen Nutzung [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB]

I. Festsetzungen

4. Verkehrsflächen [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB]

Öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, hier:

Sonstiges Sondergebiet, hier: z.B. SO 1

5. Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur

[§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

SO 1
(gemäß § 11 Abs. 1 und 2 BauNVO)

Öffentliche Straßenverkehrsfläche

abweichende Bauweise

III. Darstellungen ohne Normcharakter (keine Festsetzung)

Baugebiet Bauweise

Grundflächenzahl 

Füllschema der Nutzungsschablone

Höhe baulicher Anlagen,
(GRZ)

2. Maß der baulichen Nutzung [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB]

Grundflächenzahl, hier: 0,8 als Höchstmaß

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

0.8

a

Vermaßung, Angabe in Meter (Maße gerundet)9 

mit Bezeichnung der Maßnahme, hier: z.B. M 1

zulässige Höhe baulicher Anlagen, hier z.B. 28.5 m, als Höchstmaß,
max. 28.5 m über Bezugshöhe 97.20 m ü NHN der Richard-Wagner-Straße

(gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO)

maximal über Bezugshöhe

(SO 1 - 3, Zweckbestimmung: "Forschung und Entwicklung")

Bestandsgeländehöhe m ü.NHN (Quelle: iDA-LfULG)

M 1

öffentliche Parkfläche

Bestandsgebäude (ALKIS 2024)
Straßenbegrenzungslinie

97.20

IV. Darstellungen der Plangrundlage

Flurstücksgrenzen

Gemarkungsgrenzen

85/15
mit Flurstücksnummern

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche, hier:
zu Gunsten der Betreiber des Gertitzer Grabens [§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB]

Zentraler Ableiter 1, Rückbau nach Umverlegung
(Quelle: LMBV)

6. Flächen zum Anpflanzen und Erhalt von Bäumen, Sträuchern

[§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB]

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

und sonstigen Bepflanzungen

mit Bezeichnung [§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB]
F 1

II. Kennzeichnung (informativ)

Wasserfläche und Fläche für die Regelung des Wasserabflusses,
(Zentraler Ableiter)

Höhenlinien erstellt aus DGM, mü.NHN (informativ)98.0

96.0

3 inaktive Grundwassermessstellen (GWMS)

3 ehemalige Tiefbrunnen

Planzeichenerklärung

Emissionskontingente
L         / L           in dB(A)/m²EK,Tag EK,Nacht

Teil C: Hinweise

(Geltungsbereich I und Geltungsbereich II entspricht dem Plangebiet)

Geltungsbereich I

Geltungsbereich II

GFL

S.Plache/E. Toussaint

E. Toussaint
R. Kunde

1.1 Art der baulichen Nutzung [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB]

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB kann im Bebauungsplan aus städtebaulichen Gründen die Art der baulichen Nutzung unter
Heranziehung der in §§ 1 - 15 BauNVO typisierten Baugebiete festgesetzt werden. Hiervon wurde vorliegend wie folgt Gebrauch
gemacht:

TF 1:

Im sonstigen Sondergebiet SO 1 und SO 2 (gemäß § 11 BauNVO) mit der Zweckbestimmung „Forschung und Entwicklung“

sind zulässig:

» Hochschul- sowie Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen („Hauptnutzung“) einschließlich zugehöriger Gebäude und
Räume für Büro- und Verwaltungsnutzung,

» Den Hochschul- sowie Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen zugeordnete Laborgebäude; Schulungs- und
Seminar-Gebäude und Räume sowie Gebäude und Räumlichkeiten der zentralen Rechentechnik

» Anlagen zur Entwicklung neuer Technologien bis zur Kleinserienproduktion, einschließlich zugehöriger Gebäude und Räume
für Büro- und Verwaltungsnutzung,

» Sonstige Gewerbebetriebe, die den Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen zugeordnet und ihnen gegenüber in
Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind,

» Der Hauptnutzung zugeordnete und dieser gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnete Handwerksbetriebe

» Läden, die untergeordnet zur Hauptnutzung sind und der Versorgung des Gebiets dienen (Gebietsversorgungsklausel)

» Mensa und sonstige Schank- und Speisewirtschaften

» Den Einrichtungen zugeordnete Parkhäuser und ebenerdige Stellplätze

» Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, Fahrradparkhäuser

» Einrichtungen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke

» Der Hauptnutzung zugeordnete Betriebe des Beherbergungsgewerbes

» Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die der
Sondergebietsnutzung zugeordnet und ihr gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind

» Private Verkehrsflächen

» Ver- und Entsorgungsanlagen (Trafostationen, Löschwasserbehälter, Pumpstationen u.Ä.)

» Der Hauptnutzung zugeordnete und dieser gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnete Lagerhäuser und
Lagerplätze

Im sonstigen Sondergebiet SO 3 (gemäß § 11 BauNVO) mit der Zweckbestimmung „Forschung und Entwicklung“ sind zulässig:

» Ausstellungsgebäude und -flächen

» Schank- und Speisewirtschaften,

» Den Einrichtungen zugeordnete Parkhäuser und ebenerdige Stellplätze,

» Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, Fahrradparkhäuser

» Gebäude und Anlagen sowie Einrichtungen für eine S-Bahn Haltestelle,

» Gebäude und Anlagen sowie Einrichtungen für unterschiedliche Mobilitätsangebote (Sharing-Angebote, Anlagen zur
Steigerung des Modal Split u. Ä.)

» Der Hauptnutzung (Hochschul- sowie Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen) zugeordnete und dieser gegenüber in
Grundfläche und Baumasse im Plangebiet untergeordnete Handwerksbetriebe

» Der Hauptnutzung zugeordnete und dieser gegenüber in Grundfläche und Baumasse im Plangebiet untergeordnete
Lagerhäuser und Lagerplätze

Emissionskontingente

TF 2:

Zulässig sind auf den Teilflächen „SO 1“, „SO 2“ und „SO 3“ Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der
folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach Nummer 3.7 der DIN 45691 (Ausgabe 12/2006) weder tags
(6 bis 22 Uhr) noch nachts (22 bis 6 Uhr) überschreiten:

Hinweise:
Die in der Planzeichnung dargestellten Flächen M 1, M 2 und M 3 sind nicht mit den in der Tabelle genannten
Emissionskontingenten LEK entsprechend der DIN 45691 (Ausgabe 12/2006) zu belegen, da diese als Grünflächen anzusehen
sind. Die genannte DIN-Norm ist beziehbar über die DIN Media GmbH, 10787 Berlin und einsehbar in den
DIN-Normen-Auslegestellen. Darüber hinaus kann die DIN-Norm bei der Großen Kreisstadt Delitzsch im Bauamt im Rahmen der
aktuellen Öffnungszeiten eingesehen werden.

1.2 Maß der baulichen Nutzung [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB]

Grundflächenzahl

TF 3:

Eine Überschreitung der Grundfläche des Sonstigen Sondergebietes durch die Grundflächen von Anlagen zur Erzeugung von
Strom und Wärme aus solarer Strahlungsenergie und Windenergie sowie durch Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO ist
nicht zulässig.

[§ 19 Abs. 4 Satz 2; § 19 Abs. 5 BauNVO]

Abweichendes Maß der baulichen Nutzung

TF 4:

Von der festgesetzten zulässigen Höhe von Gebäuden und baulichen Anlagen darf abgewichen werden:

» durch die Errichtung von untergeordneten, technisch bedingten Aufbauten wie z. B. Be- und Entlüftungsanlagen um
maximal 5 m, auf einer Fläche von maximal 15 % der jeweiligen Dachfläche

» durch die Errichtung von Anlagen für Solarenergie um maximal 3 m

[§ 16 Abs. 6 BauNVO]

1.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen [§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB]

TF 5:

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird die abweichende Bauweise festgesetzt. Eine Überschreitung der
Gebäudelänge von 50 m ist grundsätzlich zulässig, wobei die für eine offene Bauweise erforderlichen seitlichen Abstandsflächen
einzuhalten sind.

[§ 22 Abs. 4 BauNVO]

1.4 Verkehrsflächen [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB]

Öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

TF 6:

Innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „öffentliche Parkfläche“ sind Stellplätze,
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Ladeinfrastruktur für Fahrräder und Pkws sowie die festgesetzten Maßnahmen zum
Anpflanzen von Bäumen Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen F 3 und F 4 zulässig.

1.5 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
[§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB i. V. mit § 9 Abs. 1a BauGB]

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sowie auf fachlicher Grundlage des Grünordnungsplans und der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung
sind Maßnahmen zum Ausgleich des durch den Bebauungsplan ermöglichten zu erwartenden Eingriffs in Natur und Landschaft
festzusetzen. Drei Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft innerhalb des
Geltungsbereiches des Bebauungsplans werden als zeichnerische Festsetzung bestimmt und durch die folgenden textlichen
Festsetzungen qualifiziert. Es handelt sich dabei um eigenständige Flächen, die keine Berücksichtigung in der Ermittlung der
Grundflächenzahl finden.

Alle Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

Die Maßnahmenflächen M 1 und M 3 dienen gleichzeitig als Ersatzhabitatflächen (CEF-Maßnahme) für die Zauneidechse und
werden durch textliche Festsetzungen zur Gestaltung und für die Anlage von artspezifischen Habitatstrukturen entsprechend
qualifiziert.

M 1: Schaffung eines halboffenen Grünverbunds entlang des Gertitzer Grabens/

Ersatzhabitat (CEF-Maßnahme) für die Zauneidechse

TF 7:

Innerhalb der Maßnahmenfläche M 1 ist entlang des Gertitzer Grabens ein Grünverbund mit halboffenem Charakter zu schaffen,
der auch der Zauneidechse als Ersatzhabitat für verlorengehende
Lebensräume dient.

Dazu ist der vollständige Abriss des landwirtschaftlichen Gebäudes im Süden der Fläche M 1, die Entsiegelung und Beräumung
dieser und sonstiger bislang versiegelter Flächen sowie ein Oberbodenauftrag von mindestens 20 cm vorzunehmen.

Außerdem ist die von überwiegend nicht heimischen Eschenahornbäumen aus Sukzession bestandene nährstoffreiche
Aufschüttung im Südwesten der Fläche M 1 zu beräumen.

In Teilbereichen ist eine Abflachung der steilen Randstruktur östlich des Gertitzer Grabens vorzunehmen. Die vorhandene
Gabionenwand unmittelbar östlich des Gertitzer Grabens im Nordteil der Maßnahmenfläche M 1 ist zurückzubauen.

Vorhandene heimische, standortgerechte Gehölze sind zu erhalten.

Es ist eine ergänzende sehr lockere Anpflanzung standortgerechter Bäume vorzunehmen. Dazu sind insgesamt über die Fläche
verteilt 40 vorwiegend auentypische Bäume der Pflanzenauswahlliste 2 in der Pflanzgröße Hochstamm, Stammumfang
mindestens 12 - 14 cm, einzeln, in kleinen Gruppen, oder in Reihen entlang des Gertitzer Grabens anzupflanzen.

Zusätzlich sind auf ca. 25 % der Fläche Gebüsche durchsetzt mit einzelnen Bäumen anzulegen. Dazu sind auf diesen Flächen
Sträucher der Pflanzenauswahlliste 3 in der Mindestpflanzgröße verpflanzter Strauch, 60 - 100 cm hoch, im Pflanzraster 1,5 x
1,5 m anzupflanzen. Innerhalb der Pflanzflächen können maximal 20 % Baumarten der Pflanzenauswahlliste 2 als Heister in der
Mindestpflanzgröße verpflanzter Heister, 150 - 200 cm hoch, angepflanzt werden. Vorhandene heimische, standortgerechte
Gehölze werden angerechnet.

Die übrigen Flächen sind - bei Bedarf durch Ansaat einer blütenreichen Regio-Saatgutmischung - als naturnahes Offenland
(Wiese, Ruderalflur) zu gestalten und extensiv zu pflegen.

Um die Fläche als vorgezogenes Ersatzhabitat für die Zauneidechse zu optimieren, sind vor der Umsiedlung artspezifische
Habitatstrukturen anzulegen. Dazu sind folgende Strukturen über die Fläche verteilt auszubringen und dauerhaft zu warten:

» 6 Totholzhaufen á 10 m² (vorzugsweise größere Wurzelreste), Höhe über Geländeniveau mindestens 1 m, Tiefe unter
Geländeniveau 0,8 m

» 6 Steinhaufen bzw. Schotter- und Natursteinschüttungen á 5 m², Höhe über Geländeniveau mindestens 1 m, Tiefe unter
Geländeniveau 0,8 m

» 6 Sandhügel á 5 m², Höhe über Geländeniveau und Tiefe unter Geländeniveau jeweils 0,8 m

[§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]

M 2: Schaffung einer Parkanlage nordöstlich des Sondergebietes SO 2

TF 8:

Innerhalb der Maßnahmenfläche M 2 ist eine Parkanlage anzulegen.

Dazu ist eine lockere Anpflanzung überwiegend standortgerechter Bäume vorzunehmen. Dazu sind insgesamt über die Fläche
verteilt mindestens 15 Bäume vorzugsweise der Pflanzenauswahlliste 2 in der Pflanzgröße Hochstamm, Stammumfang
mindestens 14 - 16 cm, einzeln oder in kleinen Gruppen anzupflanzen.

Zusätzlich sind auf ca. 20 % der Fläche Gebüsche durchsetzt mit einzelnen Bäumen anzulegen. Dazu sind auf diesen Flächen
Sträucher vorzugsweise der Pflanzenauswahlliste 3 in der Mindestpflanzgröße verpflanzter Strauch, 60 - 100 cm hoch, im
Pflanzraster 1,5 x 1,5 m anzupflanzen. Innerhalb der Pflanzflächen können maximal 40 % Baumarten vorzugsweise der
Pflanzenauswahlliste 2 als Heister in der Mindestpflanzgröße verpflanzter Heister, 150 - 200 cm hoch, angepflanzt werden.

Innerhalb der Parkanlage ist die Anlage von Wegen auf maximal 20% der Gesamtfläche zulässig (maximal 10% vollversiegelt, die
übrigen wasserdurchlässig).

Die übrigen Flächen sind durch Ansaat einer vorzugsweise blütenreichen Regio-Saatgutmischung als Wiese bzw. Parkrasen
anzulegen.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]

M 3: Anlage einer lockeren Gehölzpflanzung mit halboffenem Charakter nördlich der Bahnanlage / Ersatzhabitat
(CEF-Maßnahme) für die Zauneidechse / CEF-Maßnahme Benjeshecke für den Neuntöter

TF 9:

Innerhalb der Maßnahmenfläche M 3 ist ein lockerer Gehölzbestand überwiegend aus Gebüschen mit halboffenem Charakter zu
schaffen, der auch der Zauneidechse als Ersatzhabitat für verlorengehende Lebensräume dient.

Dazu ist eine Entsiegelung und Beräumung bislang versiegelter Flächen bei anschließendem Oberbodenauftrag von mindestens
10 cm vorzunehmen.

Auf ca. 30 % der Fläche sind Gebüsche durchsetzt mit einzelnen Bäumen und eine Benjeshecken mit Zwischenpflanzungen
anzulegen. Dazu ist vor Verlust des Neuntöterbrutreviers eine Benjeshecke auf einer Gesamtlänge von 100 m in einer Breite von
3 m zu errichten. Auf den übrigen Flächen sind Sträucher der Pflanzenauswahlliste 3, bevorzugt Dornsträucher, in der
Mindestpflanzgröße verpflanzter Strauch, 60 - 100 cm hoch, im Pflanzraster 1,5 x 1,5 m anzupflanzen. Innerhalb der Pflanzflächen
können maximal 20 % Baumarten der Pflanzenauswahlliste 2 als Heister in der Mindestpflanzgröße verpflanzter Heister,
150 - 200 cm hoch, angepflanzt werden. Vorhandene heimische, standortgerechte Gehölze werden angerechnet.

Die übrigen Flächen sind - bei Bedarf durch Ansaat einer blütenreichen Regio-Saatgutmischung - als naturnahes Offenland
(Wiese, Ruderalflur) zu gestalten und extensiv zu pflegen.

Um die Fläche als vorgezogenes Ersatzhabitat für die Zauneidechse zu optimieren, sind vor der Umsiedlung artspezifische
Habitatstrukturen anzulegen. Dazu sind folgende Strukturen über die Fläche verteilt auszubringen und dauerhaft zu warten:

» 2 Totholzhaufen á 10 m² (vorzugsweise größere Wurzelreste), Höhe über Geländeniveau mindestens 1 m, Tiefe unter
Geländeniveau 0,8 m

» 2 Steinhaufen bzw. Schotter- und Natursteinschüttungen á 5 m², Höhe über Geländeniveau mindestens 1 m, Tiefe unter
Geländeniveau 0,8 m

» 2 Sandhügel á 5 m², Höhe über Geländeniveau und Tiefe unter Geländeniveau jeweils 0,8 m

[§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]

Anbringen einer Nisthilfe als CEF-Maßnahme für den Turmfalken

TF 10:

Bei Verlust eines besetzten Brutplatzes des Turmfalken im Plangebiet ist ein geeigneter Nistkasten für den Turmfalken an einem
Gebäude oder baulichen Anlage (z.B. Schornstein) innerhalb der Sondergebiete SO 1, SO 2 oder SO 3 in einer Höhe ab 4,00 m
anzubringen.

Der Nistkasten ist rechtzeitig vor der, auf den Abriss des Gebäudes mit Brutplatz des Turmfalken folgenden, Brutsaison
aufzuhängen.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]

Anbringen von Nistkästen als CEF-Maßnahme für den Hausrotschwanz

TF 11:

Es sind insgesamt 7 geeignete Nistkästen für den Hausrotschwanz an Gebäuden, baulichen Anlagen oder Großbäumen innerhalb
des Plangebietes in einer Höhe ab 2,50 m anzubringen.

Die Nistkästen sind rechtzeitig vor der, auf den Abriss der Gebäude mit Brutplätzen des Hausrotschwanzes folgenden, Brutsaison
aufzuhängen.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]

Anbringen von Nistkästen als CEF-Maßnahme für den Haussperling

TF 12:

Es sind insgesamt 4 geeignete Nistkästen für den Haussperling an Gebäuden, baulichen Anlagen oder Großbäumen innerhalb
des Plangebietes in einer Höhe ab 2,50 m anzubringen.

Die Nistkästen sind rechtzeitig vor der, auf den Abriss der Gebäude mit Brutplätzen des Haussperlings folgenden, Brutsaison
aufzuhängen.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]

Anbringen von Nistkästen als CEF-Maßnahme für die Blaumeise und die Kohlmeise

TF 13:

Es sind insgesamt 3 geeignete Nistkästen für die Blaumeise (Durchmesser Einflugloch 26 mm) und 3 geeignete Nistkästen für die
Kohlmeise (Durchmesser Einflugloch 32 mm) an Gebäuden, baulichen Anlagen oder Großbäumen innerhalb des Plangebietes in
einer Höhe ab 2,50 m anzubringen.

Die Nistkästen sind rechtzeitig vor der, auf den Abriss der Gebäude mit Brutplätzen der Blaumeise bzw. Kohlmeise folgenden,
Brutsaison aufzuhängen.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]

Befestigung von PKW-Stellplätzen

TF 14:

PKW-Stellplätze innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung sowie innerhalb der Sondergebiete
SO 1 und SO 2 sind als befestigte Vegetationsflächen (Schotterrasen, Pflasterrasen, Rasengittersteine, etc.) oder mit
versickerungsfähigen Pflasterdecken auszuführen.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]

Gestaltung von Glasflächen zur Vermeidung von Vogelschlag

TF 15:

Zur Vermeidung von Vogelschlag sind für ungeteilte Glasflächen ab einer Größe von 3 m² flächig strukturierte, mattierte oder
eingefärbte Gläser mit niedrigem Außenreflexionsgrad zu verwenden. Alternativ sind auf der gesamten Glasfläche, kleinteilige
sichtbare Folien auf der Außenseite aufzubringen oder die Glasfläche ist mit einer Rankgitterbegrünung zu kombinieren.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]

1.6 Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
[§ 9 Abs.1 Nr. 25a BauGB]

In der Planzeichnung wird für eine Fläche innerhalb des Sondergebietes SO 2 eine flächenhafte Festsetzung zum Anpflanzen von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem.  § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB getroffen und durch die folgende textliche
Festsetzung qualifiziert. Daneben werden innerhalb der Sondergebiete und innerhalb der Verkehrsflächen weitere textliche
Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen getroffen.

Bei Einzelbaum- bzw. Baumreihenpflanzungen von Hochstämmen sollen für das Pflanzenwachstum geeignete Pflanzgruben mit
gut durchwurzelbarem Boden und ausreichender Wasserhaltefähigkeit mit einem Volumen von mindestens 8 m³ pro Hochstamm
hergestellt werden.

Die Vegetationsflächen bzw. -streifen sind mit einer standortgerechten Regio-Saatmischung anzusäen und nach Möglichkeit
extensiv zu pflegen (2x jährlich Mahd).

Alle Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

F 1: Schaffung einer Parkanlage im Südosten des Sondergebietes SO 2

TF 16:

Innerhalb der Fläche F 1 ist eine Parkanlage anzulegen.

Dazu ist eine lockere Anpflanzung überwiegend standortgerechter Bäume vorzunehmen. Dazu sind insgesamt über die Fläche
verteilt mindestens 12 Bäume vorzugsweise der Pflanzenauswahlliste 2 in der Pflanzgröße Hochstamm, Stammumfang
mindestens 14 - 16 cm, einzeln oder in kleinen Gruppen anzupflanzen.

Zusätzlich sind auf ca. 20 % der Fläche Gebüsche durchsetzt mit einzelnen Bäumen anzulegen. Dazu sind auf diesen Flächen
Sträucher vorzugsweise der Pflanzenauswahlliste 3 in der Mindestpflanzgröße verpflanzter Strauch, 60 - 100 cm hoch, im
Pflanzraster 1,5 x 1,5 m anzupflanzen. Innerhalb der Pflanzflächen können maximal 40 % Baumarten vorzugsweise der
Pflanzenauswahlliste 2 als Heister in der Mindestpflanzgröße verpflanzter Heister, 150 - 200 cm hoch, angepflanzt werden.

Innerhalb der Parkanlage ist die Anlage von Wegen auf maximal 20% der Gesamtfläche zulässig (maximal 10% vollversiegelt, die
übrigen wasserdurchlässig).

Die übrigen Flächen sind durch Ansaat einer vorzugsweise blütenreichen Regio-Saatgutmischung als Wiese bzw. Parkrasen
anzulegen.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a BauGB]

F 2: Anpflanzung einer Allee entlang der Planstraße A

TF 17:

Innerhalb der öffentlichen Straßenverkehrsfläche sind beidseitig entlang der Planstraße A insgesamt mindestens 60
standortgerechte Laubbäume der Pflanzenauswahlliste 1, Hochstamm, Stammumfang mindestens 16 - 18 cm, Kronenansatz in
mindestens 2 m Höhe, in einem Regelabstand von ca. 10 m untereinander zu pflanzen.

Ergänzend ist beidseitig ein Vegetationsstreifen mit einer standortgerechten Regio-Blühmischung für Straßenbegleitgrün in einer
Mindestbreite von 2,50 m anzulegen. Unterbrechungen der Vegetationsstreifen für notwendige Grundstückszufahrten und
-zugänge sind zulässig.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a BauGB]

F 3: Anpflanzung einer lockeren Baumreihe zur Eingrünung von PKW-Stellplätzen

TF 18:

Innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung sind zwischen den PKW-Stellplätzen mindestens 12
standortgerechte Laubbäume der Pflanzenauswahlliste 1, Hochstamm, Stammumfang mindestens 14 - 16 cm, in einem
Mindestabstand von 10 m untereinander zu pflanzen.

Die Baumscheiben sind als Vegetationsfläche in einer Mindestgröße von 12 m² anzulegen und mit einer standortgerechten
Regio-Blühmischung für Straßenbegleitgrün anzusäen. Die Vegetationsflächen sind vor Überfahren zu schützen.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a BauGB]

F 4: Anpflanzung von Gebüschen nördlich der Bahnanlage

TF 19:

Innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung ist am Südrand der Fläche eine lineare
Gebüschpflanzung in einer Gesamtfläche von mindestens 600 m² anzulegen. Dazu sind die Flächen mit standortgerechten
Sträuchern der Pflanzenauswahlliste 3 in der Mindestpflanzgröße verpflanzter Strauch, 60 - 100 cm hoch, mindestens ein Strauch
pro 1,5 lfd. m, zu bepflanzen. Es ist ein Abstand von maximal 1,5 m zwischen den Pflanzreihen vorzusehen.

Der Pflanzstreifen kann für Durchgänge und Zuwegungen unterbrochen werden.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a BauGB]

F 5: Extensive Dachbegrünung im Sondergebiet SO 1

TF 20:

Dachflächen im Sondergebiet SO 1 sind zu mindestens 50 % mit standortgerechten Arten einer Sedum-Kraut-Gras-Mischung auf
einer Substratschichtdicke von mindestens 10 cm extensiv zu
begrünen.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a BauGB]

F 6: Extensive Dachbegrünung im Sondergebiet SO 2
TF 21:

Dachflächen im Sondergebiet SO 2 sind zu mindestens 35 % mit standortgerechten Arten einer Sedum-Kraut-Gras-Mischung auf
einer Substratschichtdicke von mindestens 10 cm extensiv zu
begrünen.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a BauGB]

F 7: Fassadenbegrünung im Sondergebiet SO 2
TF 22:

Im Sondergebiet SO 2 sind Außenwandflächen, die keine Fenster- oder Türöffnungen und eine Höhe von mindestens 5 m
aufweisen, auf einer Mindestlänge von insgesamt 400 m flächenhaft mit Kletterpflanzen dauerhaft zu begrünen. Dazu ist pro lfd.
m mindestens eine, standortgerechte Kletterpflanze der Pflanzenauswahlliste 4 anzupflanzen.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a BauGB]

F 8: Schaffung einer Parkanlage innerhalb des Sondergebietes SO 2

TF 23:

Innerhalb des Sondergebietes SO 2 ist eine zusammenhängende Parkanlage in einer Flächengröße von mindestens 1,0 ha
anzulegen.

Dazu ist eine lockere Anpflanzung standortgerechter Bäume vorzunehmen. Dazu sind insgesamt über die Fläche verteilt
mindestens 50 Bäume vorzugsweise der Pflanzenauswahlliste 2 in der Pflanzgröße Hochstamm, Stammumfang mindestens
14 - 16 cm, einzeln oder in kleinen Gruppen anzupflanzen.

Anstelle eines Teils der Baumpflanzungen kann auch eine naturnahe Wasserfläche angelegt werden - in einer Flächengröße von
mindestens 50 m² als Ersatz pro anzupflanzendem Baum.

Zusätzlich sind auf mindestens 10 % der Fläche Gebüsche durchsetzt mit einzelnen Bäumen anzulegen. Dazu sind auf diesen
Flächen Sträucher vorzugsweise der Pflanzenauswahlliste 3 in der Mindestpflanzgröße verpflanzter Strauch, 60 - 100 cm hoch, im
Pflanzraster 1,5 x 1,5 m anzupflanzen. Innerhalb der Pflanzflächen können maximal 40 % Baumarten vorzugsweise der
Pflanzenauswahlliste 2 als Heister in der Mindestpflanzgröße verpflanzter Heister, 150 - 200 cm hoch, angepflanzt werden.

Innerhalb der Parkanlage ist die Anlage von Wegen auf maximal 20% der Gesamtfläche zulässig (maximal 10% vollversiegelt, die
übrigen wasserdurchlässig).

Die übrigen Flächen sind durch Ansaat einer vorzugsweise blütenreichen Regio-Saatgutmischung als Wiese bzw. Parkrasen oder
als naturnahe Wasserflächen anzulegen.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a BauGB]

F 9: Anpflanzung von Baumreihen innerhalb des Sondergebietes SO 2

TF 24:

Innerhalb des Sondergebietes SO 2 sind vorzugsweise entlang von Straßen und Wegen mindestens 50 standortgerechte
Laubbäume der Pflanzenauswahlliste 1, Hochstamm, Stammumfang mindestens 14 - 16 cm, als Baumreihen in einem
Regelabstand von ca. 10 m untereinander zu pflanzen.

Ergänzend ist jeweils ein Vegetationsstreifen mit einer standortgerechten Regio-Blühmischung für Straßenbegleitgrün in einer
Mindestbreite von 2,50 m anzulegen. Unterbrechungen der Vegetationsstreifen für Durchgänge, Zufahrten und Zuwegungen
sind zulässig.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a BauGB]

1.7 Geltungsbereich II: Kompensationsmaßnahme M 4
[§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB i. V. mit § 9 Abs. 1a BauGB]

Es wird eine zusätzliche Kompensationsmaßnahme für das Plangebiet erforderlich, um einen vollständigen Ausgleich der mit der
Umsetzung des Bebauungsplans erfolgenden Eingriffe zu gewährleisten. Dazu ist geplant, eine nahegelegene
Ausgleichsmaßnahme zu realisieren, die als Geltungsbereich II in die Festsetzungen des Bebauungsplanes aufgenommen wurde.

M 4: Rückbau eines ehemaligen Pumpenhauses sowie Entsiegelung und Bepflanzung der
Fläche

TF 25:

Auf dem Flurstück 274/5 der Gemarkung Delitzsch Flur 10 im Eigentum des Zweckverbandes „Großforschungszentrum CTC -
Center for the Transformation of Chemistry“ ist das Gebäude des ehemaligen Pumpenhauses vollständig abzureißen, zu
entsiegeln und zu beräumen. Nach Erdauffüllung, und Oberbodenauftrag in einer Mächtigkeit von mindestens 0,30 m, ist die
Fläche mit standortgerechten Gehölzen zu bepflanzen. Dazu sind auentypische Bäume der Pflanzenauswahlliste 2 in der
Mindestpflanzgröße Heister, 100 - 150 cm hoch, und auentypische Sträucher der Pflanzenauswahlliste 3 in der
Mindestpflanzgröße verpflanzter Strauch, 60 - 100 cm hoch, flächenhaft in einem Pflanzraster von 1,5 x 1,5 m oder 1 x 2 m
anzupflanzen.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]

2.1 Archäologie

Vor Beginn von Bodeneingriffen im Rahmen von Erschließungs- und Bauarbeiten - dies betrifft auch Einzelbaugesuche - müssen im
von Bautätigkeit betroffenen Areal durch das Landesamt für Archäologie in bisher nicht bebauten oder nur oberflächlich versiegelten
Bereichen des Bebauungsplanes - unabhängig von der räumlichen Disposition späterer Erschließungstrassen und Baufelder -
archäologische Grabungen mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf zu den geplanten Baumaßnahmen durchgeführt werden.
Auftretende Befunde und Funde sind sachgerecht auszugraben und zu dokumentieren.

Der künftige Vorhaben-/Erschließungsträger kann im Rahmen des Zumutbaren an den notwendigen Kosten der archäologischen
Ausgrabungen im gesamten Gebiet des Bebauungsplanes beteiligt werden (§ 14 Abs. 3 SächsDSchG). Der zeitliche und finanzielle
Rahmen der Ausgrabung sowie das Vorgehen werden in einer zwischen Vorhaben-/Erschließungsträger und Landesamt für
Archäologie abzuschließenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung verbindlich festgehalten.

Eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem Landesamt für Archäologie wird empfohlen.

2.2 Brunnen und Grundwassermessstellen

Im Planumgriff des vorliegenden Bebauungsplanes (Nordteil) ist das Vorhandensein von fünf Brunnen sowie drei
Grundwassermessstellen bekannt. Diese Anlagen sind inaktiv und müssen zurückgebaut werden. Dazu sind Rückbaukonzepte nach
DVGW-W 135 zu erstellen und der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Nordsachsen zur Prüfung vorzulegen.

Die Rückbauarbeiten sind ausschließlich durch eine, nach DVGW, zertifizierten Bohrfirma auszuführen. Weiterhin wird für das
Einbringen von Fremdstoffen in das Grundwasser eine wasserrechtliche Erlaubnis notwendig.

Die Lage der Brunnen und Grundwassermessstellen ist als Kennzeichnung in der Planzeichnung zum vorliegenden Bebauungsplan
übernommen.

Abstimmungen sind mit der Stadt Delitzsch und dem Landratsamt Nordsachsen zu führen.

2.3 Geologie und Baugrund

Baugrund

Sofern Verkehrswege nach RStO 12 [4] errichtet werden sollen, ist das Plangebiet der Frosteinwirkungszone II zuzuordnen.

Bei der Herstellung von Leitungsgräben und Baugruben sind u. a. die DIN 4123 (Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen
im Bereich bestehender Gebäude) und DIN 4124 (Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten) zu beachten. Die
Verdichtungsanforderungen für Leitungsgräben im Straßenkörper sind einzuhalten.

Im Vorfeld von Baumaßnahmen wird die Durchführung von orts- und vorhabenskonkreten Baugrunduntersuchungen nach DIN EN
1997 und DIN 4020 empfohlen. Der geotechnische Bericht dazu sollte u. a. Aussagen zur Baugrundschichtung, zu den
Grundwasserverhältnissen sowie die Ausweisung von Homogenbereichen (einschließlich Eigenschaften und Kennwerten) hinsichtlich
der gewählten Bauverfahrensweisen (z. B. Erdarbeiten, Bohrarbeiten) enthalten. Zudem sollten die geplanten Maßnahmen nach DIN
EN 1997 einer geotechnischen Kategorie zugeordnet werden, die den notwendigen Umfang an Erkundungsmaßnahmen und an zu
erbringenden Nachweisen eingrenzt. Falls sich bautechnische Vorgaben ändern oder auch die angetroffenen geologischen
Verhältnisse von den erkundeten abweichen, sollte eine Überprüfung und ggf. Anpassung der jeweiligen Baugrunduntersuchung
erfolgen.

Anzeige und Übergabe der Ergebnisse von geologischen Untersuchungen

Geologische Untersuchungen (wie z. B. Sondierungs- und Erkundungsbohrungen) sowie die dazu gehörigen Nachweisdaten sind
spätestens zwei Wochen vor Beginn dem LfULG als zuständige Behörde in Sachsen anzuzeigen (§ 8 GeolDG). Spätestens drei Monate
nach dem Abschluss der geologischen Untersuchung sind die dabei gewonnenen Fachdaten (Messdaten, Bohrprofile, Laboranalysen,
Pumpversuche etc.) zu übermitteln. Wenn seitens des LfULG Bewertungsdaten (Einschätzungen, Schlussfolgerungen, Gutachten)
angefordert wurden, sind diese spätestens sechs Monate nach dem Abschluss der geologischen Untersuchung an die zuständige
Behörde in Sachsen (LfULG) zu übermitteln (§ 9, 10 GeolDG).

Informationen zur Anzeige sowie zur Erfassung und Auswertung von Daten geologischer Bohrungen sind unter der URL
www.geologie.sachsen.de unter dem Link „Bohranzeige“ verfügbar. Eine Bohranzeige kann über das Portal „ELBA.Sax“ elektronisch
erfolgen (https://antragsmanagement.sachsen.de/ams/elba).

Die Regelungen des § 15 des Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes (SächsKrWBodSchG) zur Übergabe von
Ergebnisberichten aus Erkundungen mit geowissenschaftlichem Belang (Erkundungsbohrungen, Baugrundgutachten,
hydrogeologische Untersuchungen o. ä.) durch Behörden des Freistaates Sachsen, der Landkreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden
sowie sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts an das LfULG bleiben vom GeolDG unberührt.

2.4 Brandschutz

Hinsichtlich des Brandschutzes sind die Schutzziele gemäß §§ 3 und 14 nach SächsBO und ihren geltenden Verwaltungsvorschriften zu
berücksichtigen.

2.5 Anforderungen zum Radonschutz

Das Strahlenschutzgesetz (§§ 121 - 132 StrlSchG) [11] und die novellierte Strahlenschutzverordnung (§§ 153 - 158 StrlSchV) [12] regeln
die Anforderungen an den Schutz vor Radon. Dabei wurde ein Referenzwert von 300 Bq/m³ (Becquerel pro Kubikmeter Luft) für die
über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft in Aufenthaltsräumen und an Arbeitsplätzen in Innenräumen
festgeschrieben.

Wer ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen errichtet, hat grundsätzlich geeignete Maßnahmen zu treffen, um den
Zutritt von Radon aus dem Baugrund zu verhindern oder erheblich zu erschweren. Diese Pflicht gilt als erfüllt, wenn die nach den
allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlichen Maßnahmen zum Feuchteschutz eingehalten werden.

Wer im Rahmen baulicher Veränderung eines Gebäudes mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen Maßnahmen durchführt, die zu
einer erheblichen Verminderung der Luftwechselrate führen, soll die Durchführung von Maßnahmen zum Schutz vor Radon in Betracht
ziehen, soweit diese Maßnahmen erforderlich und zumutbar sind. Mit Inkrafttreten am 31.12.2020 wurden per Allgemeinverfügung
Gebiete nach § 121 Abs. 1 Satz 1 Strahlenschutzgesetz festgelegt. Für diese sogenannten Radonvorsorgegebiete wird erwartet, dass
die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft in einer beträchtlichen Zahl von Gebäuden mit
Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen den Referenzwert von 300 Bq/m³ überschreitet. In diesen Gebieten sind besondere
Anforderungen an den Schutz vor Radon zu erfüllen. Die Allgemeinverfügung sowie alle weiterführenden Informationen sind unter
www.radon.sachsen.de nachzulesen.

Aber auch außerhalb der festgelegten Radonvorsorgegebiete kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass auf Grund lokaler
Gegebenheiten und der Eigenschaften des Gebäudes hinsichtlich eines Radonzutrittes dennoch erhöhte Werte der
Radonaktivitätskonzentration in der Raumluft auftreten können. Daher empfehlen wir generell dem vorsorgenden Schutz vor Radon
besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

In der Broschüre „Radonschutzmaßnahmen - Planungshilfe für Neu- und Bestandsbauten“
(https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26126) sind die Möglichkeiten zum Radonschutz praxisnah erläutert. Diese Broschüre
können Sie kostenlos herunterladen.

Bei Fragen zu Radonvorkommen, Radonwirkung und Radonschutz wenden Sie sich bitte an die Radonberatungsstelle des Freistaates
Sachsen: Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Radonberatungsstelle:

Dresdener Straße 183, 09131 Chemnitz; Telefon: 0371 46154-221; Telefax: 0371 46124-299; E-Mail:
radonberatung@smekul.sachsen.de;
Internet: www.smul.sachsen.de/bful https://www.bful.sachsen.de/radonberatungsstelle.html
Beratung werktags per Telefon oder E-Mail; zusätzliche besteht die Möglichkeit einer Vereinbarung individueller persönlicher
Beratungstermine.

2.6 Verlegung Zentraler Ableiter 1

Im Plangebiet verläuft von Süden nach Norden der Ableiter 1 als Gewässer II. Ordnung. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
(Nordteil) verläuft dieser als verrohrter Graben DN 1000.

Im Rahmen des Abschlussbetriebsplanes der LMBV soll der verrohrte Teil im genannten Bereich verpresst werden. Südlich soll eine
Umverlegung des Ableiter 1 auf den Gertitzer Graben erfolgen.

Aktuell werden durch die LMBV verschiedene Varianten für eine mögliche Verlegung geprüft, ebenso wie die Anlage eines Dükers zur
Querung der Bahnstrecke.

Vor jeglichen Baumaßnahmen und Bodeneingriffen im Bereich des aktuellen Verlaufes des Ableiter 1 sind die genannten
Planungen/Maßnahmen zu beachten und abzuschließen.

2.7 Grünordnung

Die Anpflanzungen und sonstigen Maßnahmen aus den Festsetzungen zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
und zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit den
Eingriffen in den geplanten Sondergebieten und Verkehrsflächen umzusetzen. Maßnahmen und Anpflanzungen sind innerhalb eines
Jahres nach dem auszugleichenden Eingriff zu realisieren.

2.8 Artenschutz

Zeitliche Beschränkung der Baumaßnahmen

» Beginn der Abbruchmaßnahmen von Gebäuden außerhalb der Vogelbrutzeit und der Reproduktionszeit der Fledermäuse
(Anfang Oktober bis Ende Februar)

» Gehölzfällungen, Baufeldfreimachung und Beginn der Baumaßnahmen außerhalb der Vogelbrutzeit und der Vegetationszeit
(Anfang Oktober bis Ende Februar)

Bauvorbereitende und baubegleitende Maßnahmen

» Kontrolle von Fledermausquartieren vor Abbruchbeginn: Vor Abbruchbeginn Ausflugbeobachtung einschließlich
Detektorbegehung, bei festgestelltem Bedarf Hubsteigerbefahrung an bisher nicht einsehbaren Stellen einzelner Gebäude zur
Kontrolle von Fledermausquartieren

» Abfangen und Umsiedeln der Zauneidechsen (inkl. Schutzzaun): Reptilien-Handfang der Zauneidechsen auf allen als
Lebensraum geeigneten Geländeteilen der betroffenen Baufelder jeweils vor bzw. zu Beginn der Bauarbeiten in den einzelnen
Baufeldern und Umsetzen in einen geeigneten Ersatzlebensraum; Aufstellen von Reptilienschutzzäunen

» Ökologische Baubegleitung inkl. Kontrolle auf planungsrelevante Arten/ geschützte Lebensstätten und Freigabe von
Eingriffsflächen sowie Begleitung des Gebäudeabbruchs

» Vorhandene einheimische Fische sind in Abstimmung mit der UNB vor Baubeginn fachgerecht einzufangen und umzusetzen
Hinweise zur Beleuchtung

Ist eine Erneuerung der Beleuchtung vorgesehen, so sollten Leuchten mit LED (LEDs mit Farbtemperaturen unter 3000 K und
niedrigem UV-Anteil) und streulichtarm installiert werden.

Im Vorgriff auf die zu erwartenden Regelungen des § 41 a BNatSchG sind alle Außenbeleuchtungen technisch und konstruktiv so zu
errichten, mit Leuchtmitteln zu versehen und so zu betreiben, dass Tiere und Pflanzen wildlebender Arten vor nachteiligen
Auswirkungen durch Lichtimmissionen geschützt werden. Die Leuchten sind staubdicht und so nach oben hin abzuschirmen und
zielgerichtet auszuführen, dass eine Lichtwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche erfolgt und nicht in das umliegende Gelände
ausstrahlt.

Die Reduzierung von Streulicht durch Ausrichtung der Lichtkegel nach unten und eine Vermeidung von kaltweißem Licht mit hohem
Anteil an kurzwelligem Licht (UV-Anteil bzw. Verzicht auf UV-haltige Leuchtmittel) ist von hoher Bedeutung für nachtaktive Insekten
und Fledermäuse (Lockwirkung).

Es ist zu prüfen, in welchen Bereichen eine Minimierung der Beleuchtungsstärke sowie, wo möglich, räumlich und zeitlich auf
künstliche Beleuchtung verzichtet werden kann.

(Quelle: Stellungnahme des Landratsamtes Nordsachsen vom 08.08.2024 zum BPL-Vorentwurf)
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